
 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte  

 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter 

Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Satzung aufgeführten Zwecke und 

Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, 

Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im Verein). Jedem Vereinsmitglied wird eine vereinseigene 

Mitgliedsnummer zugeordnet.  

2. Die personenbezogenen Daten werden in einem vereinseigenen EDV-System gespeichert, 

welches durch technische und organisatorische Maßnahmen vor einem unberechtigten Zugriff 

Dritter geschützt ist. 

3. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach 

den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des gültigen 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die Konformität zum Datenschutz im Umgang mit 

personenbezogenen Daten im Verein wird insbesondere durch ein Datenschutzmanagementsystem 

gewährleistet. 

4. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung) und Nutzung 

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und 

Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.  

5. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 

Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie 

elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins 

entspricht.  

6. Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder 

ausgehändigt, die im Verein nach Satzung und/oder Geschäftsordnung eine besondere Funktion 

ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die 

Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand 

die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Mitgliederdaten nicht zu anderen 

Zwecken verwendet werden. 

7. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das 

Recht auf  

- Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den 
Zweck der Speicherung,  

- Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,  

- Löschung oder Sperrung seiner Daten vor allem nach Beendigung der Mitgliedschaft im 
Verein.  

8. Als Aufsichtsbehörde für die Einreichung von Beschwerden der Betroffenen zum Datenschutz 

steht der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Baden-Württemberg zur 

Verfügung. 

 


